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STADTWERKE SENNEstrom 26

Schlofy Holte- Auftrag zur Lieferung von elektrischer Energie
Stukenbrock durch die Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock

Dieses Produkt ist nur im Netzgebiet der Westfalen Weser Netz GmbH lieferbar.

1. Kundendaten

Anrede (freiwillige Angabe) O Herr OFrau O Eheleute Lieferadresse

Nachname StraRe/Hausnummer = Entnahmestelle
Vorname Vorname (Ehepartner) Postleitzahl/Ort

Geburtsdatum (freiwillige Angabe) Geburtsdatum (Ehepartner) Rechnungsadresse (falls abweichend)
Telefon Telefon mobil StraRe/Hausnummer

E-Mail Postleitzahl/Ort

Die Stadtwerke Schlo Holte-Stukenbrock kdnnen mir/uns Uber die zuvor genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarungen zur Begrundung,
Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung dieses Lieferverhiltnisses (z. B. Mitteilungen Uber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Fur eine
daruber hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse gilt Ziffer 9. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten
unverzuglich in Textform mitzuteilen.

2. Tarif /Preisgarantie

SENNEstrom 26 (bis 100.000 kWh Jahresverbrauch) Die Belieferung erfolgt zu folgendem Strompreis:

Die Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock GmbH (SWSHS) gewéhrt Innen

bis zum Ablauf des 30.04.2026 eine Preisgarantie auf den Energiepreis,

der im Arbeitspreis enthalten ist. Von dieser Garantie ausgenommen netto brutto (inkl. 19 % MwSt.)
sind Anderungen der Netzentgelte, des KWK-Aufschlags, der §19-Strom- Arbeitspreis ct/kWh 29,58 35,20
NEV-Umlage, der Offshore-Haftungsumlage, der AbLaV-Umlage, der ;

Strom- ung/oder Umsatzsteuer (nac% Ziff. 34 der AGB) sowie dig Erhe- Grundpreis EUR/Jahr 163,53 194.60
bung etwaiger zusatzlicher Steuern, Abgaben oder sonstiger hoheitlich

auferlegter Belastungen (nach Ziff. 6.3) auf deren Anfall die SWSHS

jeweils keinen Einfluss hat.

3. Lieferdaten

(O Umzug/Einzug O Tarifwechsel (O Lieferantenwechsel Kindigung beim bisherigen Stromversorger
(nur bei Lieferantenwechsel)

O Durch die Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock GmbH

Zahlerstand Datum der Ablesung

O Ich kiindige selbst
Vorjahresverbrauch in kWh Datum der Wohnungstbernahme Gewunschter Lieferbeginn

(maRgeblich ist die Auftragsbestatigung des Lieferanten nach Ziffer 1 der AGB):
Bisheriger Stromversorger Kundennummer (Bisheriger Stromversorger) O Néchstméglicher Zeitpunkt

O Zum (Datum)

Personen o} 00 00 [eYe) 0Q00
im Haushalt: Q?Ol WOZ W?OS m04 m()m

% Die Zahlernummer finden Sie auf Threr Stromrechnung und auf dem Stromzahler.
Sie kdnnen uns auch eine Kopie Ihrer letzten Stromrechnung senden.

4. Laufzeit/Kundigung

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.04.2026 (Erstlaufzeit). Er verldngert sich auf unbestimmte Zeit, sofern er nicht gektindigt wird. Der Vertrag
kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von vier Wochen zum Ende der jeweiligen Laufzeit geklindigt werden. Die Kundigung bedarf der Text-
form. Besondere Kundigungsrechte (nach Gesetz oder den AGB) bleiben unberuhrt.

5. Geltung der Allgemeinen Geschiftsbedingungen

Erganzend finden die beigefuigten ,Allgemeine Geschaftsbedingungen der Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock — SENNEstrom” (AGB) Anwendung.

Zahlernummer
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6. Vollmacht

Ich bevollméchtige die Stadtwerke Schloft Holte-Stukenbrock GmbH zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Er-
klarungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kindigung des bisherigen Liefervertrages.
Zudem bevollmachtige ich die Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock GmbH auch zur Kiindigung etwaiger bestehender Vertrage Uber die Durchfihrung
des Messstellenbetriebs. Ich bevollméchtige die Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock GmbH ferner zur Abfrage der Messwerte (auch Vorjahres-
verbrauchsdaten) beim jeweils zustandigen Messstellenbetreiber.

7. Bankverbindung

Ich ermachtige die Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock GmbH (Glaubiger-Identifikations-Nr: DE09ZZZ00002056110), Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtwerke Schloff Holte-Stukenbrock GmbH auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzuldsen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name/Vorname des Kontoinhabers (ggf. des Vertretungsberechtigten) IBAN
StraRe/Hausnummer Ort, Datum
Postleitzahl/Ort Unterschrift des Kontoinhabers (ggf. des Vertretungsberechtigten)

Ich erteile der Stadtwerke Schlofy Holte-Stukenbrock GmbH diese Ermachtigung und Anweisung fur alle Zahlungen aus samtlichen bestehenden und
zukunftigen Vertragsverhéltnissen mit dem Lieferanten. Sofern ich der Stadtwerke Schlo Holte-Stukenbrock GmbH bereits im Rahmen eines anderen
Vertrags ein Mandat fur Zahlungen aus diesem anderen Vertragsverhaltnis erteilt habe, wird dieses Mandat durch das hier erteilte Mandat ersetzt.
Soweit dieses SEPA-Rahmenmandat mehrere Vertrage aus der Geschéftsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten umfasst, fihrt die
Beendigung eines einzelnen Vertragsverhéltnisses (z. B. durch Kundigung) nicht zum Widerruf des SEPA-Rahmenmandats. Fur Zahlungen aus dem
jeweils beendeten Vertragsverhaltnis hat es allerdings keinen Anwendungsbereich mehr. Etwas anderes gilt, sofern ich das SEPA-Rahmenmandat
ausdrucklich hinsichtlich sémtlicher Vertragsverhéltnisse widerrufe.

8. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grunden diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist betragt
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. UmIhr Widerrufsrecht auszutiben, mussen Sie uns (Stadtwerke Schlo Holte-Stukenbrock GmbH,
Rathausstrae 7, 33758 Schlof8 Holte-Stukenbrock, Telefon 05207 925519-911, E-Mail info@stadtwerke-shs.de) mittels einer eindeutigen Erklarung
(z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) Uber IThren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kénnen daflir das beigefligte
Musterwiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
Uber die Austibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Innen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschlieBlich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
gunstige Standardlieferung gewahlt haben), unverziglich und spétestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuruickzuzahlen, an dem die Mit-
teilung uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Flr diese Ruckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei
der urspringlichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Innen wurde ausdrucklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Ruckzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom wahrend der Widerrufs-
frist beginnen soll, so haben Sie uns einem angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der
Ausubung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Wertersatz bei Widerruf: Fur den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (s.0.) aufgenommen werden soll, erklare ich zusatzlich (ggf.
bitte ankreuzen):

(O 1Ich verlange ausdriicklich, dass die Stromlieferung — soweit méglich — auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt.
Fur den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht austibe, schulde ich dem Lieferanten fur die bis zum Widerruf gelieferte Energie gemaf § 357 Abs. 8 BGB
einen angemessenen Betrag als Wertersatz.

9. Wiinschen Sie Informationen? (raus gewtunscht bitte ankreuzen!)

O Telefonwerbung/E-Mail-Werbung

Ich erklare mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum Zwecke der Werbung fur eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (Energiebeliefe-
rung, Energieerzeugung, Energieeffizienz, Elektromobilitét, etc.) sowie Informationen Uber Sonderangebote und Rabattaktionen hierzu) telefonisch
oder per E-Mail kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., Beginn und Ende der
Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) verarbeitet. Zusatzlich kann der Lieferant mich zu Marktforschungszwecken, d.h. Befragungen zur
Servicequalitat, zu Produkten aus den o.g. Bereichen sowie zu neuen Produkten des Lieferanten, kontaktieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt fur die Zukunft und beruhrt nicht die RechtmaRigkeit der
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bzw. Telefonwerbung. Die Einwilligung gilt — vorbehaltlich eines vorherigen Widerrufs — bis zum Ende des
auf die Vertragsbeendigung folgenden Kalenderjahres. Der Widerruf ist zu richten an Stadtwerke Schlofz Holte-Stukenbrock GmbH, Rathausstrafie 7,
33758 Schlofl Holte-Stukenbrock, Telefon: 05207 925519-911, Telefax: 05207 925519-919, E-Mail: kundenservice@stadtwerke-shs.de. Weitere Informa-
tionen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Lieferanten sowie diesbezuglichen Widerspruchsrechten des Kunden finden sich in den
beigeflgten AGB der Stadtwerke SHS GmbH.

10. Auftragserteilung

Ich erteile der Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock GmbH mit meiner Unterschrift den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie
an die obige Entnahmestelle zu liefern und nehme die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis.

Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestatigung der Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock GmbH zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung
des Auftrages zu erfolgen hat. Sollen mehrere Personen Vertragspartner werden, mussen die jeweiligen Einzelpersonen gesondert unterschreiben.
Die Belieferung erfolgt auflerhalb der Grundversorgung.

Ort, Datum
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihres Auftrages.
Herzlichen Dank flir Ihr Vertrauen!

X

Unterschrift des/der Kunden

Stadtwerke Schlof Holte-Stukenbrock GmbH
RathausstralRe 7 - 33758 SchloR Holte-Stukenbrock - Telefon +49 (0)5207 925519-911 - Telefax +49 (0)5207 925519-919 - info@stadtwerke-shs.de - www.stadtwerke-shs.de
Geschaftsfuhrer: Marco Fuhrmann, Achim Kehm - Registergericht: Amtsgericht Bielefeld - HR B 4237 - USt-IdNr.. DE815721606
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Vertragsschluss / Lieferbeginn

Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. MaRgeb-
lich sind die bei Vertragsschluss geltenden Entgelte.

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraus-
sichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn hangt davon ab, dass alle fur
die Belieferung notwendigen Manahmen (Kiindigung des bisherigen Liefervertrages etc) er-
folgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemag §§ 355
Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrucklich auf.
Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang / Befreiung von der Leistungs-
pflicht

Der Lieferant liefert dem Kunden dessen den gesamten leitungsgebundenen Bedarf an elektri-
scher Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentums-
grenze des Netzanschlusses, Uber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-ID ener-
giewirtschaftlich identifiziert wird.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemag § 9
Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbe-
werblichen Messstellenbetreiber schliet. Der Lieferant stellt dem Kunden das Entgelt fir den
Messstellenbetrieb unter den Voraussetzungen von Ziffer 6 in Rechnung.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Elektrizitatsversorgung ist der
Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieflich des Netzan-
schlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit.

Wird den Parteien die Erfullung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstande, auf die
sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder
wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere héhere Gewalt wie z. B.
Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeitskampfmafnahmen, hoheitliche Anordnungen), un-
moglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange
diese Umstande noch andauern.

Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber
den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstel-
lenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat, es sei denn, den Lieferanten trifft hieran jeweils
ein Verschulden

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Entgeltberechnung /
Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle oder moderne Messeinrichtungen
bzw. Messsysteme oder ein intelligentes Messsystem 1. S. d. MsbG (oder rechtmaéRige Ersatzwert-
bildung) des zustandigen Messstellenbetreibers ermittelt. Ein intelligentes Messsystem besteht
nach § 2 Nr. 7 MsbG aus einer modernen Messeinrichtung, die tUber ein Smart-Meter-Gateway in
ein Kommunikationsnetz eingebunden ist. Die Ablesung der Messwerte wird vom Messstellen-
betreiber oder Lieferanten oder, sofern keine Fernuibermittlung der Verbrauchsdaten (z.B. tUber
ein intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers
kostenlos vom Kunden selbst durchgefiihrt. Erfolgt eine Ferntibermittlung der Verbrauchsdaten
(z. B. Uber ein intelligentes Messsystem), wird die Ablesung der Messwerte in begrindeten
Einzelféllen, z. B. flr die Dauer eines technisch bedingten Ausfalls der Fernkommunikation, eben-
falls auf Verlangen des Lieferanten kostenlos vom Kunden selbst durchgeftihrt, sofern dies fur
die Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung
des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Mess-
einrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, etwa anlésslich eines Lieferantenwechsels
oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten an einer Uberprifung der
Ablesung, und zum Zwecke der Erstellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer
Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist.

Soweit der Kunde fur einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Verpflich-
tung keine Ablesedaten Ubermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Griinden, die er nicht
zu vertreten hat, den tatséchlichen Verbrauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte
bzw. vom Messstellenbetreiber rechtmafig ermittelten Ersatzwerte verflgbar sind), kann der
Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden
nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berlcksichtigung der
tatsachlichen Verhaltnisse schatzen

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-
tragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstuiick und zu
seinen Raumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen,
im Rahmen des Betriebs, zur Wartung eines intelligenten Messsystems oder zur Ablesung der
Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden
oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche
vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat
daftir Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtung bzw. das intelligente Messsystem zuganglich
ist. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem
Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 18 in Rechnung. Auf Verlangen
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden
Kosten nicht Ubersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der Pauschale.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Hohe der Ab-
schlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums
und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer
Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheb-
lich abweicht, ist dies angemessen zu berucksichtigen. Im Falle einer monatlichen Abrechnung
entfallt das Recht des Lieferanten nach Satz 1.

Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende jedes vom
Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht tberschreitet, und zum Ende
des Vertragsverhaltnisses. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige
monatliche, vierteljahrliche oder halbjéhrliche Abrechnung zu wéhlen, die auf Grundlage
einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. In jeder Abrechnung wird der
tatsachliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet.
Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsachlichen
Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzuglich erstattet bzw.
nachentrichtet, spatestens aber mit der nachsten Abschlagszahlung verrechnet.

Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant
berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag
flr die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen nach dem Liefermonat
abzurechnen.

Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 oder Ziffer 3.6 wird nach Wahl des Lieferanten in elektronischer
oder in Papierform erstellt. Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Ubermitt-
lung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhélt der Kunde elektronische
Abrechnungen, erfolgt die Ubermittiung der Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jahrlich in
Papierform.

Erhélt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Ferntbermittlung der
Verbrauchsdaten (z. B. Uber ein intelligentes Messsystem), erhalt er unentgeltlich die (in jeder Rech-
nung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch alle sechs
Monate und auf Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Ferntbermittiung der Verbrauchsdaten
(z.B. Uber ein intelligentes Messsystem) und rechnet der Lieferant nicht monatlich ab, erhalt der
Kunde unentgeltlich die Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG automatisch monatlich.
Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem benannten
Dritten, soweit verfugbar, ergdnzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Ent-
gelt zur Verfugung (vgl. Ziffer 18).

Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachpruifung der Messeinrichtungen
bzw. des intelligenten Messsystems an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehdrde oder eine
staatlich anerkannte Prufstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nach-
prufung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen
nicht Uberschritten werden.
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Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems eine Uber-
schreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des
Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher
Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzuglich erstattet bzw.
nachentrichtet oder mit der nachsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das AusmaR des Fehlers
nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine
rechtmafig ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch fur die Zeit seit
der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schatzung entsprechend Ziffer 3.2. Anspriiche nach die-
ser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt,
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen groReren Zeitraum festgestellt werden;
in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.
Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des Abrechnungszeitraums oder beginnt oder
endet der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme oder
Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant verbrauchsunabhéngige Preisbestandteile
tagesgenau ab. Fur die Abrechnung geénderter verbrauchsabhéngiger Preisbestandteile wird die
nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grund-
lage einer Schatzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der
Preisanderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage
vergleichbarer Erfahrungswerte angemessen zu berucksichtigen sind. Die nach der Preisan-
derung anfallenden Abschlagszahlungen kénnen entsprechend angepasst werden
Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschlage und
Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten
Zeitpunkt fallig und ohne Abzug im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauf-
trag bzw. Uberweisung zu zahlen.
Bei Zahlungsverzug stellt der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag
durch einen Beauftragten einziehen lasst, dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten in
Rechnung.
Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestell-
ten Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fur Forderungen des Kunden, die
im Rahmen des Ruckabwicklungsverhéltnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen, sowie fur
Anspruche des Kunden aufgrund vollstandiger oder teilweiser Nichterfillung oder mangelhafter
Erfullung der Lieferpflicht.
Vorauszahlung
Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Hohe verlan-
gen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Hohe in Verzug
ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug
gerat oder in sonstigen begrindeten Fallen.
Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Héhe und die Griinde fur die Voraus-
zahlung sowie die Voraussetzungen fur ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszah-
lungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frihestens
zum Lieferbeginn fallig. Die Hohe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vor-
hergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berucksichtigen.
Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden
Zahlung (Rechnungsbetrage und Abschlage nach Ziffer 4.1) verrechnet. Ergibt sich dabei eine
Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig
berechnete Betrag unverziglich nachentrichtet bzw. erstattet.
Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorauszahlungs-
system (z.B. Bargeld- oder Chipkartenzéhler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellen-
betreiber damit beauftragen.
Entgelte und Entgeltbestandteile / Zukuinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich
auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2
bis 6.4 zusammen.
Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhangigen Arbeitspreis in der sich
aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Hoéhe. Diese werden auf Grundlage der
Kosten kalkuliert, die flr die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhangig vom
Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten folgende Kosten: Kosten fur
Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten flr Messstellenbetrieb — soweit diese Kosten dem
Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden —, das an den Netzbetreiber
abzufiihrende Netzentgelt, die vom Netzbetreiber erhobene KWKG-Umlage nach § 12 EnFG,
den Aufschlag flr besondere Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A),
der die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, den Aufschlag fur besondere einspeiseseitige Netz-
nutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A) sowie die Wasserstoffumlage
nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG (derzeit in die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV einge-
rechnet) enthalt, die Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG sowie die Strom-
steuer und die Konzessionsabgaben. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzustandigen Mess-
stellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte fur den Messstellenbetrieb mit
intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grund-
zustandige Messstellenbetreiber gegenliber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant
sicherstellt, dass eine zuséatzliche Inanspruchnahme des Kunden fur diese Entgelte durch den
grundzustandigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist.
Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zu-
satzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich das
Entgelt nach Ziffer 6.2 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Hohe.
Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine
BuBgelder o. &) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fur die nach die-
sem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Hohe nach
Satz 1 und 2 fuhrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden
Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Héhe und
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die je-
weilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist
auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem
einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen.
Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde
wird Uber eine solche Weiterberechnung spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffer 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils
geltenden Hohe an. Die derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im
Auftragsformular.
Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines nach Ziffer 6.3 und 6.4 zu zahlen-
den Preisbestandteils auf Anfrage mit.
Der Lieferantist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 nicht hingegen et-
waige zukunftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungennach Ziffer 6.3
sowie die gesondert in der jeweils geltenden Héhe an den Kunden weitergegebene Umsatzsteuer
nach Ziffer 6.4 — durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemag § 315 BGB
anzupassen (Erhohungen oder Ermagigungen). Anlass fur eine solche Preisanpassung ist aus-
schlieRlich eine Anderung der in Ziffer 6.2 genannten Kosten. Der Lieferant Uberwacht fort-
laufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die
Veranderung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach
dieser Ziffer 6.6 bzw. — sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist — seit
Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung
beschrankt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegen-
laufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen
bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wéhlen,
dass Kostensenkungen nicht nach fur den Kunden ungunstigeren Maf3stdben Rechnung getra-
gen werden als Kostenerhéhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang
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preiswirksam werden wie Kostenerhéhungen. Der Kunde hat gemaR § 315 Abs. 3 BGB das Recht,
die Austibung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich Uberpruifen zu lassen. Anderun-
gen des Grundpreises und des Arbeitspreises nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten erst-
mals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit moglich. Preisanpassungen werden nur wirksam,
wenn der Lieferant dem Kunden die Anderungen spétestens einen Monat vor dem geplanten
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kundigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu
kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
Informationen uber aktuelle Produkte und Tarife erhalt der Kunde unter der Telefonnummer
05207 925519-911 oder im Internet unter www.stadtwerke-shs.de.

Erbringung von Dienstleistungen nach § 41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit
einem Dritten Uber die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Minderer-
zeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit und Uber einen anderen
Bilanzkreis unverzuglich mitzuteilen. Der Lieferant wird die Erbringung der Dienstleistung auf
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung — soweit und solange diese nicht durch eine Festle-
gung der BNetzA entbehrlich wird — gegen angemessenes Entgelt ermoglichen.

Anderungen des Vertrages und dieser Bedingungen

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, StromGVYV,
StromNZV, MsbG, MessEG und MessEV hdchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen
der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Aquivalenzverhiltnis kann nach Vertragsschluss
durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen
(z.B. durch Gesetzesanderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits — etwa in der Pha-
se zwischen dem Abschluss des formlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten
- absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, in
nicht unbedeutendem MafRe gestort werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag
und/oder diesen Bedingungen entstandene Liicke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der
Durchfiihrung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel fur
unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung oder Erganzung zu beseitigen sind. In sol-
chen Fallen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen — mit Ausnahme
der Entgelte — unverziiglich insoweit anzupassen und/oder zu erganzen, als es die Wiederher-
stellung des Aquivalenzverhaltnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich
entstandener Vertragsliicken zur zumutbaren Fort- und Durchfuhrung des Vertragsverhaltnisses
erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des
Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten méglich. Die
Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spatestens einen
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Vertragsanpassung zu kundigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung

Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch
den zustéandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem
MaRe schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen verwendet (,Stromdiebstahl”) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren
unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

Der Lieferant darf eine Unterbrechung wegen Zahlungsverzugs nur durchfiihren lassen, wenn
der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit Zahlungsverpflichtungen in
Hoéhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags-
oder Vorauszahlung oder fur den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten
sind, mit mindestens einem Sechstel des voraussichtlichen Jahresbetrages. Der Zahlungsverzug
des Kunden muss mindestens EUR 100,00 betragen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages
bleiben nicht titulierte Forderungen auRer Betracht, die der Kunde schltssig beanstandet hat,
oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fallig sind,
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskraftig entschiedenen Entgelternébhung des
Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung
auRer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hin-
reichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt. Dem
Kunden wird die Unterbrechung spétestens vier Wochen vorher angedroht und die Beauf-
tragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung acht Werktage vorher
unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekutindigt. Dem Kunden ist vor der Ver-
sorgungsunterbrechung u. a. der Abschluss einer Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung
der Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in
der Ankiindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen,
woftr der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom
sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten,
die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzuglich hinweisen.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu
ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden seinen durch die Unterbrechung und Wiederherstellung
verursachten Aufwand in Rechnung. Die Belieferung wird unverzuglich wieder hergestellt, wenn
die Grinde fur die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und der Wieder-
herstellung bezahit sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkirzung
der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermachtigung unbenommen, die Kosten
der Unterbrechung und Wiederherstellung unverztglich mittels Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist geklindigt und die Lieferung
eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverziglich beim zustandigen Verteilnetz-
betreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer auerordentlichen Kiindi-
gung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers,
Prozessfristen der GPKE) Uber den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bi-
lanziell zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafur einen Ausgleich erhalt (z. B.im Rahmen
der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fur diese fort-
wahrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grundliegt insbesondere vor
im Fall eines Stromdiebstahls nach Ziffer 9.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den
Voraussetzungen von Ziffer 9.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kundi-
gung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kiindigung unterbleibt in diesem Fall,
wenn die Folgen der Kiindigung auer Verhéltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder
der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen voll-
umfanglich nachkommt.

Haftung

Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterftllung der
Lieferpflicht oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fur dadurch entstandene Schaden
nach MaRgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.

Anspruche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei Unregelméagigkeiten in der Elektri-
zitatsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschlieRlich
des Netzanschlusses handelt, gegenuber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NAV).

Der Lieferant wird unverzuglich tUber die mit der Schadensverursachung zusammenhéangenden
Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise auf-
geklart werden kénnen und der Kunde dies wiinscht.

In allen Ubrigen Haftungsféllen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erflllungs- und Ver-
richtungsgehilfen fir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der Schaden
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt nicht bei Schaden
aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfullung die ordnungs-
gemafRe Durchflihrung des Vertrages Uberhaupt erst erméglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmagig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrléssigkeit beruht, beschrénkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei
Abschluss des Vertrages als mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Bertcksichtigung der Umstande, die sie kannte oder kennen musste, hétte voraussehen mussen.
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberthrt.
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Umzug / Ubertragung des Vertrags

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzuglich vorab unter Angabe des
Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Stromzahlernummer in Textform mitzu-
teilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spatestens 10 Werktage vor dem Umzugsdatum
erfolgen, um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu
ermoglichen.

Der Lieferant wird den Kunden - sofern kein Fall nach Ziffer 11.3 vorliegt — an der neuen Entnah-
mestelle auf Grundlage des Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs
setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Um-
zugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines
anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden fir die neue Entnahmestel-
le auf Wunsch gerne ein neues Angebot. Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netz-
betreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter
Mitteilung seiner zukunftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukinftigen Entnahme-
stelle verwendeten Marktlokations-Identifikationsnummer kiindigen. Die Kindigung kann mit
WirkungzumZeitpunkt des Auszugs odermit Wirkung zu einemspéteren Zeitpunkt erklart werden.
Die Kiindigung beendet diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen
Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn der Lieferant dem Kun-
den dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kiindigung anbietet und die Belieferung an dessen
neuem Wohnsitz méglich ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der
Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Griinden, die dieser zu vertreten hat,
und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde
verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, fur die der Lieferant
gegenuber dem ortlichen Netzbetreiber einstehen muss und flr die er von keinem anderen
Kunden eine Vergutung zu fordern berechtigt ist, nach den Entgelten des Vertrages zu verguten.
Die Pflicht des Lieferanten zur unverziiglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und
Anspruiche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspatet erfolg-
ten Belieferung an der neuen Entnahmestelle bleiben unberthrt.

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen
personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu Ubertragen. Eine Ubertra-
gung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine
gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Ubertragungen im Sinne des Umwandlungs-
gesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberuhrt

Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht

Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. der
Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) fur die Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten des Kunden ist: Stadtwerke Schlo Holte-Stukenbrock GmbH, Rathausstra3e 7,
33758 SchloR Holte-Stukenbrock.

Der Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden fur Fragen zur Verarbeitung
seiner personenbezogenen Daten unter Telefax 05207 925519-919, Telefon 05207 925519-911,
dsb@stadtwerke-shs.de zur Verflgung.
DerlieferantverarbeitetfolgendeKategorienpersonenbezogenerDaten: KontaktdatendesKunden
(z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z.B. Zah-
lernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchsdaten, Angaben zum Belie-
ferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.
Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken
und auf folgenden Rechtsgrundlagen:

Erflllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages und Durchflihrung vorvertraglicher
MaRnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.

Erflllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen
handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. ) DS-GVO.
Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitun-
gen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO durfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung
berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener
Daten erfordern, Uberwiegen.

Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
zur Telefonwerbung und/oder E-Mail-Werbung erteilt hat, verarbeitet der Lieferant personenbe-
zogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwer-
bung und/oder E-Mail-Werbung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der Widerruf der Einwilli-
gung erfolgt fur die Zukunft und berUhrt nicht die Rechtmagigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung.

Bewertung der Kreditwurdigkeit des Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken sowie Mittei-
lung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwurdigkeit des Kunden durch Auskunfteien
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6
Abs. 11it. f) DS-GVO durfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des
Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Uber-
wiegen. Der Lieferant Uibermittelt zur Ermittlung der Kreditwurdigkeit personenbezogene Daten
zur Identifikation des Kunden sowie Daten Uber nicht vertragsgemaRes oder betrligerisches
Verhalten an die genannte Auskunftei. Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und
verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur
Beurteilung der Kreditwurdigkeit des Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditwurdig-
keit flieRen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein. Das Informationsblatt enthalt
ausschliefllich Angaben der Auskunftei und ist vom Lieferanten nicht tUberpruft worden; mit der
Beifligung des Informationsblatts macht sich der Lieferant dessen Inhalt nicht zu Eigen.

Eine Offenlegung bzw. Ubermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt — im
Rahmen der in Ziffer 12.4 genannten Zwecke - ausschlieflich gegentiber folgenden Empfangern
bzw. Kategorien von Empfangern: Tochtergesellschaften, Auskunfteien, Abrechnungsdienstleister,
Druckdienstleister.

Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 12.5 genann-
ten Empfangern bzw. Kategorien erhalt. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus
offentlich zugénglichen Quellen, z. B. aus Grundbuchern, Handelsregistern und dem Internet
zulassigerweise gewinnen durfte.

Eine Ubermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittlander oder an internationale
Organisationen erfolgt nicht.

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 12.4 genannten Zwecken
solange gespeichert, wie dies fir die Erfullung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der
Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden so-
lange gespeichert, wie ein Uberwiegendes rechtliches Interesse des Lieferanten an der Verarbei-
tung nach MaRgabe der einschlagigen rechtlichen Bestimmungen besteht, ldngstens jedoch fur
eine Dauer von zwei Jahren Uber das Vertragsende hinaus.

Der Kunde hat gegenuber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft Uber seine gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet
oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Léschung, wenn die Speicherung unzulassig
ist, der Zweck der Verarbeitung erfullt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist
oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener
Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschrankung der Verarbeitung, wenn eine der in
Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO); Datentiber-
tragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten
(Art. 20 DS-GVO); Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Recht-
maéRigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berthrt (Art. 7
Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehorde (Art. 77 DS-GVO).

Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl.
Ziffer 12.3) bereitstellen, die fur den Abschluss des Vertrags und die Erflllung der damit verbun-
denen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Lieferant gesetzlich
verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfullt werden.
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12.11 Zum Abschluss und zur Erfillung des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung
einschlieflich Profiling statt.

Widerspruchsrecht

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten flir Zwecke der Direktwer-
bung und/oder der Marktforschung gegentiber dem Lieferanten ohne Angabe von Griinden je-
derzeit widersprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des
Widerspruchs nicht mehr fur die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbei-
ten und die Daten léschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise
zur Erflllung des Vertrages) erforderlich ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im
offentlichen Interesse i.S.d Art. 6 Abs. 11it. e) DS-GVO liegt, oder ein berechtigtes Interesse i. S. d.
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stutzt, kann der Kunde gegenuber dem Lieferanten aus Grunden,
die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Griinde
widersprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begrindeten
Widerspruchs grundsatzlich nicht mehr flr die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten
16schen, es sei denn, er kann zwingende Grinde flr die Verarbeitung nachweisen, die die Inte-
ressen, Rechte und Freiheiten des Kunden Uberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltend-
machung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspruchen.

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Schlof Holte-Stukenbrock GmbH, Rathausstra3e 7,
33758 SchloR Holte-Stukenbrock.

13.  Informationen zu Wartungsdiensten und —entgelten / Lieferantenwechsel

131  Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zustandigen
Netzbetreiber erhaltlich.

13.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zlgig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant
verpflichtet, dem neuen Lieferanten den flir ihn maRgeblichen Verbrauch des vergleichbaren
Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Griinden, die er nicht zu vertreten hat,
den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschatzte Verbrauch anzugeben.

14. Streitbeilegungsverfahren

141 Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unternehmen)
sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher)
insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualitat von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit
Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb
einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbe-
schwerden sind zu richten an: Stadtwerke Schlof Holte-Stukenbrock GmbH, Rathausstrae 7,
33758 SchloR Holte-Stukenbrock, Telefon: 05207 925519-911, E-Mail: beschwerdemanagement@
stadtwerke-shs.de.

142 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) nach
§ 111b EnWG zur Durchftihrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen
der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklart hat, der Be-
schwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unbertihrt. Das Unternehmen ist verpflichtet,
an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei
der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung gemaR § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht
der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberthrt.

143  Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-
straBe 133, 10117 Berlin, Telefon: 030.2757240-0, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

144  Allgemeine Infos zu Verbraucherrechten sind erhéltlich iber den Verbraucherservice der Bundes-
netzagentur flr den Bereich Elektrizitat und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030.22480-
500 oder 01805.101000, Telefax: 030.22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

14.5 Verbraucher haben die Moglichkeit, Uber die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der
Européischen Union kostenlose Hilfestellung flr die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde
zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen uber die
Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europaischen Union zu erhalten. Die
OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15.  Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der
Bundesstelle fir Energieeffizienz eine Liste geflihrt, in der Energiedienstleister, Anbieter von
Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmafnahmen aufgeftihrt sind. Weiterfuhrende
Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten sie un-
ter www.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem bei der Deutschen Energieagentur Uber das
Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.energieeffizienz-online.info.

16.  Schlussbestimmungen

16.1 Diese Bedingungen sind abschlieBend. Mindliche Nebenabreden bestehen nicht.

16.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchftihrbar sein oder
werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen davon unberuhrt.

Stadtwerke SchloR Holte-Stukenbrock GmbH - Rathausstrafe 7 - 33758 SchloR Holte-Stukenbrock - Telefon +49 (0)5207 925519-911 - Telefax +49 (0)5207 925519-919
info@stadtwerke-shs.de - www.stadtwerke-shs.de - Geschaftsfuhrer: Marco Fuhrmann, Achim Kehm - Registergericht: Amtsgericht Bielefeld - HR B 4237 - USt-IdNr.. DE815721606
Stand Kreissparkasse Wiedenbrtick: IBAN DE13 4785 3520 0025 0179 14, BIC WELADEDIWDB - Volksbank Bielefeld-Gutersloh eG: IBAN DE10 4786 0125 1458 4262 00, BIC GENODEMIGTL
01/2025 Glaubiger-ID fur SEPA-Lastschriftmandat: DE09ZZZ00002056110



	Herr: Off
	Frau: Off
	Eheleute: Off
	Nachname: 
	Vorname: 
	Vorname Ehepartner: 
	Geburtsdatum Ehepartner: 
	Telefon: 
	Tarifwechsel: Off
	Lieferantenwechsel: Off
	Ich kündige selbst: Off
	Nächstmöglicher Zeitpunkt: Off
	Zum: Off
	Datum: 
	Geburtsdatum (freiwillige Angabe): 
	E-Mail: 
	Straße, Hausnummer = Entnahmestelle: 
	Postleitzahl, Ort: 
	Straße, Hausnummer: 
	Postleitzahl, Ort_2: 
	Zählernummer: 
	Name, Vorname des Kontoinhabers (ggf: 
	 Vertretungsberechtigte/r): 

	Straße, Hausnummer_2: 
	Postleitzahl, Ort_3: 
	Ort, Datum: 
	IBAN: 
	Ort, Datum_2: 
	Telefon mobil: 
	Durch die Stadtwerke: Off
	Ich verlange ausdrücklich, dass die Erdgaslieferung – soweit möglich – auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt: 
	 Für den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht ausübe, schulde ich dem Lieferanten für die bis zum Widerruf gelieferte Energie gemäß § 357 Abs: 
	 8 BGB einen angemessenen Betrag als Wertersatz: Off


	Ich erkläre mich einverstanden: Off
	UmzugEinzug: Off
	Zählerstand: 
	Datum der Ablesung: 
	Vorjahresverbrauch in kWh: 
	Datum der Wohnungsübergabe: 
	Bisheriger Stromversorger: 
	Kundennummer (Bisheriger Stromversorger): 
	1 Person: Off
	2 Personen: Off
	3 Personen: Off
	4 Personen: Off
	5+ Personen: Off


